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i m p r e s s u m

i n h a l t

Aus Sicht der Webseiten-Besitzer ist Web 
Tracking wünschenswert. Aus Sicht der 
Benutzer sind grössere Benutzerprofile 
problematisch, da sie Beziehungen enthal-
ten können, die nicht an Unbekannte 
gelangen sollten. Wie funktioniert Web 
Tracking, welche Daten können gesammelt 
werden und welche Möglichkeit gibt es, 
sich dem zu entziehen?

Eine Balance 
zwischen Nutzen 
und Schutz

Die Zahl von Online-Marketing-Vorkehren 
steigt rasant an. Dadurch erhöhen sich die 
Risiken für die Einhaltung der Daten-
schutzprinzipien. Der Gesetzgeber dürfte 
oft zu spät sein. Können neue rechtliche 
Rezepte – zum Beispiel die Fruchtbar
machung des UWG – helfen? 

Online-Marketing 
und Datenschutz

Mit dem Online-Marketing werden eigene 
Mechanismen für die Absatzpolitik in der 
Net Economy entwickelt. Angepasste und 
neue Marketinginstrumente zielen im On-
line-Marketing auf die Ermöglichung einer 
Integration des Kunden und auf eine ver-
besserte Kundenansprache durch Persona-
lisierung und Individualisierung.

Herausforderung 
Online-Marketing



r e p o r t

d i g m a  2 0 1 2 . 3 9 5

Rechtsetzung
In­for­ma­tions­si­cher­heit in ­
der Gesetz­gebung
von Barbara Widmer� Seite 124

Forschung
Bürgersicht auf Sicherheit ­
und Privatheit
von Michael Friedewald/ 
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Informationssicherheitserlasse und Selbst-
regulierungsstandards helfen, die aufgrund 
der voranschreitenden Informatikdurch-
dringung von Verwaltungs- und Geschäfts-
prozessen bestehenden Risiken zu mini-
mieren. Was sollten die Erlasse regeln?
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Gesetz­gebung
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Das Bundesgericht hat sein Urteil über 
Google Street View gefällt. Der Beitrag 
stellt die Entscheidung dar, die dem 
EDÖB in fast allen Punkten Recht gibt 
und von den Medien trotzdem als Sieg  
von Google beschrieben wurde. Ausserdem 
wird auf kritische Punkte hingewiesen.

Google Street View: 
On the road again?

Warum nervt Online-Marketing eigentlich 
so? Unser Cartoonist erklärt es Ihnen.

Online-Marketing

Wer ist neu zur Datenschutzbeauftragten 
gewählt worden? Welche Themen haben 
Datenschutzbehörden im letzten Quartal 
bearbeitet? Die neue Unterrubrik berichtet 
über Personelles und Aktuelles aus der 
Datenschutzszene

Aus den Daten-
schutzbehörden
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 Was gibt es wieder Neu-
es aus der Daten- 
schutzszene?

Kantone Basel-Stadt und 
Zürich
Im Juni 2012 besuchten 

die Datenschutzbeauftragten 
des Kantons Basel-Stadt und 
Zürich den Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz und 
die Informationssicherheit, 
Edgar Wagner, in Mainz, um 
sich mit ihm und seinem Team 
über die Thematik «Daten-
schutz an Schulen» auszutau-
schen. Das hiesige Projekt 
«Medienkompetenz macht 
Schule» sensibilisiert Schüle-
rinnen und Schüler zwischen 
der 6. und der 9. Klasse für 
einen bewussten Umgang mit 
den eigenen Daten bei der 
Nutzung der neuen Medien1.
Die Datenschutzbeauftragten 
unterstrichen anlässlich des 
zweitägigen Austausches, 
dass der moderne Bildungs-
auftrag der Schulen auch Da-
tenschutz und Medienkompe-
tenz umfassen müsse. 

Kanton Genf
Das Genfer Parlament hat 

das Budget der Datenschutz-
beauftragten (Préposée de 
la  protection de données et 
de  transparence) um CHF 
300 000 gekürzt und damit 
das Sekretariat faktisch gestri-
chen2. Sowohl privatim wie 
auch der EDÖB3 haben ihre 

Besorgnis über diese Entwick-
lung gegenüber Regierung und 
Parlament ausgedrückt und 
darauf hingewiesen, dass eine 
wirksame Wahrnehmung der 
Kontroll- und Beratungstätig-
keit, wie sie auch aufgrund 
internationaler Verpflichtun-
gen besteht, durch die Reduk-
tion der Kapazitäten erheblich 
gefährdet ist. 

Canton du Genève
Le 30 mai 2012, la Com-

mission des finances du par-
lement cantonal a entériné 
définitivement la décision de 
supprimer CHF 300 000, cor-
respondant aux ressources 
attribuées, selon la loi, au se-
crétariat permanent du PPDT. 
privatim et le Préposé fédéral 
ont exprimé leur inquiétude de 
la situation4: la décision du 
parlement va compromettre 
les activités de surveillance et 
de conseil juridique. La réduc-
tion du budget ne respecte 
également pas les obligations 
internationales qui deman-
dent que les autorités de pro-
tection des données soient 
dotées des ressources suffi-
santes pour accomplir leur 
tâche. 

Kanton Tessin
Am 1.  Juni 2012 wurde 

das Tessiner Gesetz vom 
15. März 2011 über die Archi-
vierung5 samt dazugehöriger 
Verordnung vom 28.  März 

20126 in Kraft gesetzt. Mit der 
gleichen Vorlage wurde auch 
das Tessiner Datenschutzge-
setz7 angepasst. Mit diesen 
punktuellen Änderungen wur-
de eine weitere Harmonisie-
rung mit dem DSG des Bundes 
angestrebt.

Kanton Zug
Der Regierungsrat hat im 

Juli 2012 den Entwurf des 
«Gesetzes über das Öffentlich-
keitsprinzip in der Verwaltung 
(Öffentlichkeitsgesetz)» in die 
öffentliche Vernehmlassung 
gegeben8. 

Der Entwurf umfasst nur 
zwanzig Paragrafen, eine Ver-
ordnung ist nicht vorgesehen. 
Immerhin ist der Geltungsbe-
reich umfassend ausgelegt, es 
sind grundsätzlich auch Doku-
mente des Kantonsrats, des 
Regierungsrats und des Ge-
meinderats zugänglich. Das 
Öffentlichkeitsgesetz soll aber 
nur für Dokumente gelten, die 
nach Inkrafttreten des Geset-
zes erstellt wurden. Der Ver-
waltung sind zudem keine 
Fristen vorgegeben, innert 
welcher Gesuche um Zugang 
zu Dokumenten zu behandeln 
sind. Das Gesetz sieht nur vor, 
die Behörde habe «möglichst 
rasch» zu entscheiden; klare 
Fristen wären allerdings aus 
Sicht des Datenschutzbeauf-
tragten zwingend erforderlich. 

Grundsätzlich soll das Zu-
gangsverfahren kostenlos sein. 

p r i v a t im

Aus den Daten
schutzbehörden

Sandra Husi-
Stämpfli, Dr. iur., 
juristische Mit
arbeiterin beim  
Datenschutz- 
beauftragten des 
Kantons Basel-
Stadt, Basel
sandra.husi@ 
dsb.bs.ch
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Bei erheblichem Arbeitsauf-
wand kann die Verwaltung je-
doch kostendeckende Gebüh-
ren verlangen.

Der Datenschutzbeauftrag-
te beanstandet unter anderem 
Folgendes: 
n  Dem Datenschutzbeauftrag-
ten sind im Rahmen des Öf-
fentlichkeitsgesetzes keinerlei 
Aufgaben oder Funktionen 
übertragen. So ist insbesondere 
kein Schlichtungsverfahren 
vorgesehen. Vielmehr soll das 
Verwaltungsverfahren zur An-
wendung kommen. Dies führt 
bei teilweiser oder vollständiger 
Zugangsverweigerung durch die 
Verwaltung zu zeitraubenden 
und kostspieligen Verfahren. 
Effizienter und bürgerfreundli-
cher wäre ein Schlichtungsver-
fahren vor dem DSB, wie es 
auch der Bund kennt.
n  Der Zugang zu Dokumenten 
ist dann ausgeschlossen, wenn 
die Behörde Dritten vorgängig 
diesbezüglich Vertraulichkeit 
zugesichert hat. Mit dieser Re-
gelung hat es die Behörde in 
der Hand, ganze Kategorien 
dem Zugang zu entziehen. 
Eine solche Vertraulichkeits
gewährung ist abzulehnen.
n  Können Personendaten 
Dritter nicht anonymisiert wer-
den, sind Letztere anzuhören. 
Verursacht dies einen grossen 
Aufwand, kann auf die Anhö-
rung verzichtet werden. Damit 
wird der Anspruch auf rechtli-
ches Gehör Betroffener ver-
letzt. Auf die Anhörung ist nur 
dann zu verzichten, wenn sich 
die Betroffenen nicht fristge-
recht äussern.
n  Archivierte Unterlagen un-
terliegen ebenfalls dem Öf-
fentlichkeitsgesetz. Damit 
werden die Schutzfristen des 
Archivrechts ausgehebelt. Die 
Zugänglichkeit archivierter 
Unterlagen hat sich nach dem 

speziellen Recht, somit nach 
dem Archivrecht zu richten.
Der DSB hat im Rahmen des 
internen Mitberichtsverfah-
rens zudem verlangt, dass be-
züglich Vollzug, Wirksamkeit 
und Kosten (wie beim Bund) 
regelmässig Bericht zu erstat-
ten sei. Auch diesen Vorschlag 
hat der Regierungsrat jedoch 
abgelehnt.

Der Entwurf zu einem Zu-
ger Öffentlichkeitsgesetz ist 
keine bürgerfreundliche Lö-
sung, die das Verwaltungshan-
deln transparenter machen 
wird. Es kann vermutet wer-
den, dass der Regierungsrat 
eigentlich am bisherigen Sys-
tem nichts ändern will. 

Kanton Zürich
n  Die Organisation des Daten-
schutzbeauftragten des Kan-
tons Zürich ist weiterhin nach 
ISO 9001 zertifiziert: Im Juni 
2012 wurde das Qualitätsma-
nagementsystem durch einen 
externen Audit überprüft und 
konnte erfolgreich rezertifi-
ziert werden. 
n  Wie bereits in früheren Jah-
ren hat der Datenschutzbeauf-
tragte wiederum eine Kunden-
befragung durchgeführt. Ins-
gesamt wurden mehr als 
300 Kundinnen und Kunden 
angeschrieben, von denen fast 
die Hälfte – nämlich 48,7% – 
geantwortet haben, was eine 

sehr erfreuliche Rücklaufquo-
te darstellt. Die Antwortenden 
haben sich bei ihrer Bewer-
tung in etwa zu gleichen Teilen 
auf eine Stellungnahme (22%), 
eine telefonische (27%) bezie-
hungsweise schriftliche (22%) 
Beratung oder eine (Vorab-)
Kontrolle (18%) bezogen. 
Besucher(innen) von Semina-
ren/Kursen und Bezüger(innen) 
von Informationsangeboten 
machten zusammen 10% aller 
Antwortenden aus. Die Ge-
samtzufriedenheit der Kund
(inn)en fällt mit einer Note von 
4.9 auf einer sechsstufigen 
Skala gut aus. Die höchsten 
Werte werden bei der Freund-
lichkeit mit der sehr guten 
Note 5.3 erreicht. Die Bewer-
tungen der übrigen Aspekte 
sind alle ebenfalls erfreulich 
ausgefallen und liegen nahe 
beieinander: Fachkompetenz 
und telefonische Erreichbar-
keit während der Geschäfts-
stunden (je 5.1), Termintreue 
(5.0) und Beratungskompe-
tenz (4.9).
n  Der Datenschutzbeauftragte 
hat ein Merkblatt für öffentli-
che Organe, welche Cloud Ser-
vices evaluieren oder solche 
bereits nutzen, publiziert9. 
Ebenso hat er eine Checkliste 
mit «7 goldenen Regeln für 
die Smartphone-Sicherheit» 
publiziert10.� n

1	 Siehe dazu auch die Angebote von <http://www.clicksafe.de> und von <http://www.watchyourweb.de>. 
2	 Sandra Husi-Stämpfli, Aus den Datenschutzbehörden, digma 2012, 88.
3	 <http://www.ge.ch/ppdt/doc/PPDT_bulletin_informations_no_19_juillet_2012_P.pdf>.
4	 ibid.
5	 Legge del 15 marzo 2011 sull’archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch, RL 1.6.2.1).
6	 Regolamento del 28 marzo 2012 di applicazione della legge sull’archiviazione e sugli archivi 

pubblici (RLArch, RL 1.6.2.1.1).
7	 Legge del 9 marzo 1987 sulla protezione dei dati personali (LPDP, RL 1.6.1.1).
8	 Vernehmlassungsfrist: 5. November 2012; die Unterlagen sind auf der Website der kantonalen 

Verwaltung veröffentlicht.
9	 <http://www.datenschutz.ch> – Rubrik Formulare und Merkblätter.
10	 <http://www.datenschutz.ch> – Rubrik Veröffentlichungen.
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